Informationen zur Umsetzung der 
Verwaltungsvorschrift Investitionen Kleinkindbetreuung (VwV) im 

Landkreis Sigmaringen
Die Folgenden Informationen haben wir bei einer Fortbildung, Infoveranstaltung und über den Landesverband der Tagesmüttervereine Stuttgart e.V. zum Thema erhalten. Sie sind ohne Gewähr.

Es fehlen noch Infos, die demnächst seitens des Ministeriums erteilt werden sollen.  
Die Verwaltungsvorschrift gibt es im Internet unter www.rp.baden-wuertemberg.de  
Zuwendungsempfänger sind:

1. Tagespflegepersonen, die zu Hause arbeiten, können je neu geschaffenem Platz für nachgewiesene Ausstattungsinvestitionen für ein Kind unter drei Jahren 500 € beantragen; höchstens jedoch für 3 Kinder (entspricht 1.500 €). 

2. Tagespflegepersonen die in anderen geeigneten Räumen arbeiten, können je zusätzlich neu geschaffenem Platz (für Kind unter drei Jahren) 2.000 €, höchstens jedoch 70 % der nachgewiesenen Baumaßnahmen und / oder Ausstattungsinvestitionen, beantragen. (70% entspricht ca. 2.857,14 € der Gesamtkosten)

Es besteht eine vorgeschriebene Zweckbindung von fünf Jahren (z.B. Bewilligungen in 2008 sind dann bis 2013 zweckgebunden).
Das nächste Bewilligungsverfahren ist am 15. September 2008, danach sind die Anträge bis zum Jahr 2013 nicht an eine Frist gebunden.

Die Ausstattungsgegenstände müssen bei Antragstellung noch nicht beschafft worden sein. 

Es ist möglich, bei Antragsstellung einen Kostenvoranschlag beizulegen und abzuwarten, ob der Antrag bewilligt wird. 
Ein Kostenvoranschlag sollte enthalten: Name der Tagespflegeperson, Art der Investition, vorgesehene Kosten, Datum und Unterschrift.

Eine Rechnung sollte enthalten: Name der Tagespflegeperson, Art der Investition (z.B. Kinderbett), Datum.

Antragsverfahren:
1. Antrag von Tagespflegepersonen

Der Antrag ist in zweifacher Ausfertigung auszufüllen, geht an die Koordinierungsstelle für Tageseltern, die die Qualifizierung bestätigt, dann an Ingrid Höfer, Fachstelle für Kindertagespflege im Landratsamt Sigmaringen, die den Antrag mit einer Bedarfsbestätigung an die Bewilligungsbehörde (zuständiges Regierungspräsidium) weiterleitet. 

Kopien über folgende Nachweise sind beizufügen:
- Pflegeerlaubnis

- Zertifikat der Tageselternqualifizierung

- Kostenvoranschlag bzw. Rechnungsbeleg

- Bedarfsbestätigung
2. Antrag von Tagespflegepersonen in anderen geeigneten Räumen

Der Antrag ist von der Tagespflegeperson in zweifacher Ausfertigung mit einer aktuellen, mit der Fachstelle im Landratsamt Ingrid Höfer abgestimmten gemeindlichen Bedarfsbestätigung und einer Einschätzung über den voraussichtlichen Betreuungsbedarf in der Kommune, für unter Dreijährige in den nächsten drei Jahren direkt bei der Bewilligungsbehörde zu stellen.
Wir empfehlen ein persönliches Beratungsgespräch bei Ingrid Höfer, Fachstelle für Kindertagespflege. Es sind besondere Formalitäten zu beachten bspw. ist eine Tagespflegeerlaubnis für „in anderen geeigneten Räumen“ notwendig, evtl. ein Nutzungsänderungsantrag bei Anmietung von privatem Wohnraum usw.

Kopien über folgende Nachweise sind beizufügen:

- Pflegeerlaubnis

- Zertifikat der Tageselternqualifizierung

- Kostenvoranschlag bzw. Rechnungsbeleg

- gemeindliche Bedarfsbestätigung
Antragsstellung

Die Antragsstellung erfolgt beim jeweils zuständigen Regierungspräsidium, für LK Sigmaringen: 
Regierungspräsidium Tübingen
Konrad-Adenauer-Str. 20
72072 Tübingen
Telefon: 07071 757-0 Fax: 07071 757-3190

FRAGEN, ANTWORTEN und BEISPIELE für Begriffsdefinitionen  zum Thema
Was ist ein zusätzlicher Platz in der Kindertagespflege?

· Wenn eine Tagesmutter neu beginnt und einen Platz für ein Kind unter drei Jahren  (im Folgenden U3 Kind) bereitstellt.

· Wenn eine Tagesmutter bisher z. B. 2 U3 Kinder betreut und nun einen weiteren U3 Platz schafft. 

· Wenn ein Kindergarten- bzw. Schulkind aus der Tagespflege ausscheidet und die Tagesmutter dafür ein U3 Kind aufnimmt.

Nicht gefördert wird, wenn die Tagesmutter bislang bspw. drei U3 Plätze belegt hat. Ein U3 Kind scheidet aus und es kommt wieder ein U3 Kind. Dies ist kein zusätzlicher U3 Platz!

Grundsatz
Die Ausstattungspauschale wird für Investitionen für eine Erstausstattung eines Betreuungsplatzes für ein U3 Kind gewährt.

Die Ausstattung muss unmittelbar dem Zweck der Kleinkindbetreuung dienen.

Ausstattungsinvestitionen sind beispielsweise:

Kleinkindgerechtes Mobiliar z.B. Wickelkommode, Kinderbett, Hochsitz, Kinderbadewanne, 
Buggy, Sandkasten, etc. … .

Aufgrund der in der VwV (Verwaltungsvorschrift) Investitionen Kleinkindbetreuung vorgeschriebenen Zweckbindung von fünf Jahren müssen die Ausstattungsgegenstände mindestens in diesem Zeitraum genutzt werden.
Verbrauchsmaterialen (wie z.B. Malbücher) können nicht gefördert werden.

Sanierung, Renovierung und Modernisierungsmaßnahmen werden nicht gefördert.

Die Renovierung von Kinderzimmern (Tapezieren, Streichen der Wände), der Einbau von Kindertoiletten, das Verlegen von Teppichböden sowie das Anbringen von Gardinen werden nicht gefördert. 

Förderung der Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen

Gefördert werden Baumaßnahmen (Neubau, Umbau, Umwandlung) und / oder Ausstattungsinvestitionen, d. h. es können auch nur Ausstattungsinvestitionen beantragt werden. 

Es müssen Räume sein, die nicht privat genutzt werden.
1. Frage:
Wenn Tagesmütter z. B. nur 2-3 Jahre oder weniger als 5 Jahre als Tagesmutter tätig sind, wie konkret ist dann die Zweckbindung geregelt? 

a) müssen sie die Ausstattung zurückgeben und wenn ja, an wen?

b) oder muss sie die Kosten zurückzahlen (geförderter Betrag des Einkaufspreises – Abschreibungen)?

Die Zweckbindung ist in Nr. 7.3.5 der VwV geregelt. Die Zweckbindungsfrist für Ausstattungsinvestitionen für die Kindertagespflege im Haushalt der Tagespflegeperson beträgt fünf Jahre. (Bei Bewilligungen im Jahr 2008 für die Schaffung eines Platzes im Jahr 2008 endet die Zweckbindungsfrist am 31.12.2013.)
Bei vorzeitiger Aufgabe der Tätigkeit müssen Mittel an das Regierungspräsidium zurückgezahlt werden; Über die Höhe der Rückzahlung ist zu geg. Zeit zu entscheiden. 

Eine Rückgabe der geförderten Ausstattungsgegenstände an das RP ist nicht möglich. 

2. Frage:
Eine Tagesmutter betreut bislang 2 Kinder hat aber eine Pflegeerlaubnis für 4 Kinder, sind die 2 Plätze (4-2) neue, zusätzliche Plätze?

Sofern die Tagesmutter schriftlich erklärt, dass sie bislang immer nur zwei Kinder betreut hat und dies auch vom Tageselternverein bestätigt wird, kann eine Förderung der zusätzlichen 2 Plätze in Betracht kommen (Voraussetzungen müssen erfüllt sein). 

3. Frage:
Was passiert, wenn die bereitgehaltenen Plätze nicht belegt werden können?

Nicht belegte Plätze lösen grundsätzlich einen Rückforderungsanspruch aus.

4. Frage:
Wann kann die Tagesmutter den Antrag stellen, wie definiert sich im Antrag ganz konkret „bereitstellen“? 

Genügt allein die Absicht einen neuen Platz zu schaffen, muss ihr ein Kind in Aussicht stehen oder muss sie schon ein neues Kind haben?

Die Antragstellung erfolgt unmittelbar nach Aufnahme des Kindes oder wenn die Aufnahme des Kindes unmittelbar bevorsteht.

Allerdings können derzeit noch Anträge für Plätze, die seit 1.1.2008 zusätzlich für Kinder unter drei Jahren geschaffen wurden, gestellt werden.

5. Frage:
Wenn ein Kostenvoranschlag eingereicht wurde, muss dann noch die Rechnung nachgereicht werden?

Die Rechnung muss nachgereicht werden. 
6. Frage:
Wenn eine Tagespflegeperson Ausstattungsinvestitionskosten von 250 € beantragt (z. B. Januar, kann Sie dann zu einem späteren Zeitpunkt (z. B. Februar) nochmals 250 € (für den 
gleichen zusätzlich geschaffenen Platz) beantragen, da Sie die 500 € noch nicht „ausschöpft“ hat, oder muss sie die 500 € auf einmal beantragen?
Pro zusätzlichen Platz kann nur ein Antrag gestellt werden.
7. Frage:
Können Tagespflegepersonen, die sich gemeinsam in anderen geeigneten Räumen selbständig machen, zusammen oder einzeln einen Antrag stellen?
Sie können gemeinsam oder einzeln einen Antrag stellen. Es muss jedoch sichergestellt werden, dass pro zusätzlich geschaffenen Platz nur ein Antrag gestellt wird. 
8. Frage:
Die Tagespflegeperson holt sich von der Kommune eine gemeindliche Bedarfsbestätigung. Wird diese nochmals mit dem jeweiligen Träger der öffentlichen Jugendhilfe abgestimmt oder zum Antrag beigelegt? 
Bei der Beantragung von Investitionskosten für Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen ist eine aktuelle mit dem jeweiligen Träger der öffentlichen Jugendhilfe

(Landkreis, Stadtkreis, Kommune) abgestimmte gemeindliche Bedarfsbestätigung einschließlich der Einschätzung über den voraussichtlichen Bedarf in den nächsten drei Jahren beizufügen.

Nochmals zum Prozedere:

Die Tagespflegeperson, die Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen anbieten will, nimmt Kontakt mit der Gemeinde auf. 
Die Gemeinde muss die Bedarfsbestätigung mit dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe abstimmen. 

(in Sigmaringen: Ingrid Höfer)
9. Frage:
Nochmals eine Frage zu den Definitionen:

Bspw. eine Tagesmutter nimmt ein einjähriges Tageskind auf (U3 Platz) und betreut

dieses ganztägig. Mit Beginn des vierten Lebensjahres kommt das Tageskind in den

Kindergarten und wird ergänzend dazu von der Tagesmutter betreut. Die Tagesmutter nimmt zusätzlich zu diesem Kindergartenkind nun wieder ein U3-Kind auf. Ist dies nun ein neuer U3-Platz?
Dies ist kein neuer U3 Platz, da die Tagesmutter immer nur ein Kind unter drei Jahren betreut. 
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